
Landesportal Baden­Württemberg
http://www.baden­wuerttemberg.de

Ergebnisse der Anhörung zur Privatschulfinanzierung dem Ministerrat
vorgestellt

Kostendeckungsgrade bis zu 76,9 Prozent erreicht

Rau: Im Doppelhaushalt 2010/11 zusätzlich 3,5 Mio. Euro für 2010 und 8 Millionen Euro für 2011 für
Privatschulen geplant

09.12.2009 Kultusminister Helmut Rau MdL hat die Berechnungen der Kostendeckungsgrade in der
Privatschulfinanzierung sowie die Ergebnisse der Anhörung der Privatschulverbände dem Ministerrat vorgestellt.
Je nach Schulart liegen die aktuellen Kostendeckungsgrade zwischen 76,9 Prozent für Gymnasien und
62,4 Prozent für Hauptschulen. „Die Kostendeckungsgrade sind gesunken, weil die Kosten je Schüler der
öffentlichen Schulen in letzter Zeit überproportional gestiegen sind“, erklärte Rau.

Zum 1. September 2008 hatte der Landtag eine strukturelle Zuschussanhebung beschlossen. Dabei wurden die
Zuschüsse für die allgemein bildenden und beruflichen Schulen auf einen Kostendeckungsgrad von 70,5 Prozent
angehoben, soweit dieser noch nicht erreicht wurde. „Bei der jetzigen Berechnung hat sich herausgestellt, dass
der Kostendeckungsgrad bei allen Schularten seitdem wieder gesunken ist. Um die Zuschüsse erneut auf
mindestens 70,5 Prozent anzuheben, sind pro Jahr zusätzliche Mittel in Höhe von über 8 Millionen Euro
erforderlich. Diese sind im Doppelhaushalt 2010/11 vorgesehen“, erläuterte Rau. Der Landtag entscheidet
Anfang 2010 über den Haushalt.

Die Berechnungen über die Kosten des öffentlichen Schulwesens nach dem Bruttokostenmodell hatte der
Ministerrat bereits im August zur Kenntnis genommen und das Kultusministerium mit der Anhörung beauftragt. Die
Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Baden­Württemberg (AGFS), die Erzdiözese Freiburg, die Evangelischen
Landeskirche in Württemberg sowie die Evangelischen Landeskirche in Baden haben Stellungnahmen
abgegeben. Die Anhörungsergebnisse wurden zusammen mit Bewertungen des Kultusministeriums in den
Privatschulbericht aufgenommen. Dieser wird jetzt dem Landtag vorgelegt. Umgesetzt wurde darin bereits der
Vorschlag der AGFS, Evaluationskosten nicht als Sonderfaktoren aus der Berechnung herauszunehmen. Bei
einigen Schularten führte diese Änderung der Berechnungsgrundlage zu einem etwas niedrigeren
Kostendeckungsgrad als in der ersten Fassung.

Das so genannte Bruttokostenmodell wurde mit der Änderung des Privatschulgesetzes vom 7. März 2006
eingeführt. Dabei werden die Kosten eines Schülers einer öffentlichen Schule mit den Zuschüssen an die
entsprechenden Ersatzschulen verglichen und die Kostendeckungsgrade errechnet. Schulen in freier
Trägerschaft sind Ersatzschulen, wenn im Land entsprechende öffentliche Schulen bestehen, sowie auch die
Freien Waldorfschulen. Zur Überprüfung der Finanzierungshöhe wird alle drei Jahre der Kostendeckungsgrad
berechnet und dem Landtag zur weiteren Entscheidung über die Weiterentwicklung der Bezuschussung
vorgelegt. Die Zuschüsse an die Privatschulen werden als Prozentsätze eines Lehrergehalts ausgewiesen.

Insgesamt förderte das Land Schulen in freier Trägerschaft im letzten Jahr mit rund 560 Millionen Euro. In
diesem Jahr sind es rund 595 Millionen Euro. Im Schuljahr 2008/09 besuchten über 142.000 Schülerinnen und
Schüler 719 Privatschulen in Baden­Württemberg.
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